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KapG 
Ebene der Gesellschaft

Neue Steuersätze
- KSt= 15 % (vorher 25 %)
- GewSt= 3,5 * h, nicht mehr abzugsfähige BA

Zeitliche Anwendung ab 2008

Auswirkung auf die Vorauszahlungen 
- mit amtlich vorgeschriebenem Vordruck beantragen
oder von Amtswegen aufgefordert (§ 31 Abs. 1 KStG)



KapG 
Ebene der Gesellschaft

l Bsp. Berechnung:



KapG 
Ebene der Gesellschafter

GesellschafterGesellschafter

nat. Pers. (im PV)nat. Pers. (im PV)
AbgeltungSt mit
25%, ohne WK-

Abzug

nat. Pers. (im BV)nat. Pers. (im BV)
Teileinkünfte-

verfahren (60% * 
indiv. ESt), ohne
Aufwandsabzug

jur. Pers.jur. Pers.
Wie bisher § 8b 
KStG st.frei, 5% 
nicht abzugsf.  



KapG 
Ebene der Gesellschafter

l Bsp. Berechnung

l Veranlagungsoption § 32d Abs. 6 EStG

l Ausschüttung von Altrückstellungen (vor 2008)



KapG 
Ebene der Gesellschafter

Anteilsveräußerung
BV: Teileinkünfteverfahren (s.o.)
PV: a) unwesentliche (<  1%) Beteiligung 

Abgeltungssteuer   
b) wesentliche (> 1% gem. § 17 EStG)  

Beteiligung Teileinkünfteverfahren   
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Personenunternehmen

l PersU: 
a) Mitunternehmerschaften  
Personengesellschaften (KG,            
OHG, GbR, atypisch stille Ges.)

b) Einzelunternehmen



Personenunternehmen

l GewSt (für § 15er Einkünfte): 
- nicht mehr BA
- kein Staffeltarif 
- FB von 24.500 € bleibt bestehen
- Anrechung gem. § 35 EStG mit 3,5fache

* Begrenzung auf die tatsächliche GewSt
* gesonderte einheitliche Feststellung



Personenunternehmen (§34 a EStG)

Gewinnthesaurierung gem. § 34 a EStG

Abs. 1 Wahlrecht Wahlrecht 
- auf Antrag beim zuständigen FA (jedes Jahr 

wieder neu)
- nur für Bilanzierer  
- nur für MU < 10%ige Beteiligung 

oder 
10.000 € Gewinnanteil



Personenunternehmen (§34 a EStG)

l Abs. 2 Def. des nicht entnommenen Gewinn

Gewinn i.S.d. §§ 4 I, 5 EStG (+Sonder- und Ergänzungsbilanz)
./.  positiver Saldo (aus Entnahmen ./. Einlagen)
-------------------------------------------------------------------
=   nicht entnommener Gewinn

l Bsp. Entnahmen: private Kfz-Nutzung, private Steuerzahlung, 
GewSt, etc. 



Personenunternehmen (§34 a EStG)

l Bsp. § 43a Abs.2



Personenunternehmen (§34 a EStG)

l Abs. 3 Bestimmung des Begünstigungsbetrags 

nicht entnommener Gewinn
./. „normal“ versteuerter nicht entnommener Gewinn (da insoweit kein Antrag)

---------------------------------------------------------------
= Begünstigungsbetrag

l der nicht entnommene Gewinn (s.o.) bildet die Obergrenze des 
Begünstigungsbetrags

l auf diesen Betrag fällt dann im VZ nicht mehr der indiv. ESt-Tarif, sondern 
28,25%



Personenunternehmen (§34 a EStG)

l Abs. 4 Nachversteuerung

l Der Thesaurierungsbetrag wird in den Folgejahren 
bei „Ausschüttung“ mit 25% (zzgl. Soli) versteuert

l Idee: Die Überentnahmen in den Folgejahren nach 
der Bildung einer Thesaurierungsrücklage bilden den 
nachversteuerungspflichtigen Betrag



Personenunternehmen (§34 a EStG)

Begünstigungsbetrag des VZ
./. Steuerbelastung darauf (28,25%)
+ nachversteuerungspfl. Betrag des Vorjahres
+ übertragener nachversteuerpfl. Betrag aus anderen Betrieben oder MU
./. Nachversteuerungsbetrag im laufenden Jahr
./. auf andere Betriebe / MU-Anteile übertragene nachsteuersteuerpfl. Beträge
-------------------------------------------------------------------
= nachversteuerungspflichtiger Betrag am Ende des VZ

l Abs. 5 – 7 Sonder- und Ausnahmeregelungen
l Abs. 8 Verlustabzug



Beispiel § 34a 
EStG
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Abgeltungsteuer

l Neue § 20er Einkünfte

– Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren (keine Frist mehr)

– Wertzuwächse aus Abtretungen von stillen Beteiligungen, 
partiarisches Darlehen, Hypotheken, Grundschulden, 
Rentenschulden sowie Lebensversicherungen

– Einbeziehung von Stillhalterprämien bei Optionsgeschäften



Abgeltungsteuer 
Anwendungszeitraum

l Kapitalgesellschaftsanteile (s.o.)
– Ab 2009 erworbene Anteile
– Bei Beteiligung ≥ 1% Vorrang § 17 EStG

l Termingeschäfte /Optionsrechte
– Rechtserwerb ab 2009

l Veräußerung Lebensversicherungen
– Grds. ab 2005 abgeschlossene LV

l Sonstige Kapitalforderungen (u. a. Zertifikate)
– Grds. Steuerpflicht für ab 2009 erworbene Forderungen
– Ausnahme: Steuerpflicht bei Zertifikaten, die nach dem 

14.03.2007 angeschafft und nicht bis zum 30.06.2009 veräußert 
werden



Abgeltungsteuer 
Einkunftsermittlung und Steuersatz

Neu
l Einheitlicher Sparerpauschbetrag 801 € (1.602 €), 

kein WK-Abzug mehr 
– lediglich bei Veräußerungsgeschäften können die 

Veräußerungskosten angesetzt werden 

Steuersatz
l 25% zzgl. Soli und ggf. KiSt



Abgeltungsteuer 
Verlustverrechnung

Veräußerungs-

einkünfte (neu)

Aktienver-
äußerungen

Einkünfte 

§ 20 EStG

Alte

Spek.-

verluste

§ 23 EStG

Bis 2013 

Ab dann 
wieder 

mit         
§ 23er



Abgeltungsteuer
Fallgruppe Kapitaleinkünfte

Einkünfte i. S. des § 20 EStG?
Nein                     
(z. B. wegen § 20 
EstG)

(8)

Einbeziehung in ESt-
Veranlagung nach 
allgemeinen 
Grundsätzen ggf. 
Anrechnung der     
nach § 43 EStG 
einbehaltenen 
KapErtSt

ja

Kapitalertragsteuerabzug 
nach § 43 EStG

Abgeltungswirkung nach        
§ 43 (5) EStG

ggf. punktuelle Einbeziehung 
in Veranlagung ( Teilveran-
lagung; § 32 d (4) EStG

Oder Günstigerprüfung       
nach § 32 (6) EStG

ohne Kapitalertrag-
steuerabzug

Erklärungspflicht nach        
§ 32 d (3) EStG

Erhebung der 25%igen 
Abgeltungsteuer bei 
Steuerfestsetzung

ggf. Günstigerprüfung     
nach § 32d (6) EstG

Ausnahme nach § 32d Abs. 2 beachten



Abgeltungsteuer
Veranlagungsoption

l Möglichkeit zur Teilveranlagung § 32d Abs. 4
– z. B. nicht ausgeschöpfter Sparerfreibetrag, 

Verlustverrechnung
– Besteuerung mit Abgeltungsteuersatz

l Allgemeine Veranlagungsoption
– Progressive Besteuerung
– Nur einheitliche Ausübung Wahlrecht
– Automatische Günstigerprüfung 
– Keine tatsächlichen WK  



Abgeltungsteuer
Kirchensteuer

l Einbehalten im Abzugsverfahren auf Antrag
l Einbehalten im Veranlagungsverfahren auf 

Antrag (bis 2011)
Ø Jeweils auf verminderten Abgeltung-

steuersatz, kein zusätzlicher SA-Abzug

Ø Zukünftig (?) automatisierte Bereitstellung 
Konfession für abzugsverpflichtete Stelle
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Steuerverschärfungen
Abschreibung

l Abschaffung der degressiven AfA 

l GWG
– Bis 150 € zwingend Sofortabschreibung 
– Poolabschreibung 150 € <= GWG < 1000 €

l 20 % AfA zwingend (kein Wahlrecht)
l keine außerplanmäßige Abschreibung mehr
l Voraussetzung: selbstständig nutzbar (keine Peripherie-

Geräte in dem Sammelposten) 

l Im PV gilt weiterhin die 410 € Grenze   



Steuerverschärfungen
Gewerbesteuer

Zinsen
Miete
Pacht

Leasingrate

Dauerschuld-
zinsen

Sonstige
Zinsen

Finanzierungs-
anteil

bewegl. WG
20% 

Finanzierungs-
anteil

unbewegl. WG 
75%

Hinzurechnung zu 25%



Steuerverschärfungen
Gewerbesteuer

l Weitere Hinzurechnungen 
– Alle Renten
– Alle Gewinnanteile typ. stille Gesellschafter
– Überlassung von Renten

l Freibetrag für Hinzurechnungen 100.000 €

l Anhebung GewSt-Pflicht Dividenden auf 
Streubesitzbeteiligungen unter 15%



Steuerverschärfungen
Gewerbesteuer



Steuerverschärfungen
Gewerbesteuer



Investitionsabzugsbetrag

l Neue Größenmerkmale 
l Gebrauchte Wirtschaftsgüter
l Verlängerung auf 3 Jahre
l Modifizierung der Verwendungsregelungen
l Außerbilanziell
l Ex tunc bei Nichtinvestition
l Wegfall der Existenzgründerrücklage



Investitionsabzugsbetrag 
Begünstigte Betrieb

Bisher Neu

Bilanzierende
Betriebsvermögen

204.517 € 235.000 €

Einnahmen-
Überschussrechner
Gewinn

100.000 €

L und F
Wirtschaftswert

122.710 € 125.000 €



Investitionsabzugsbetrag

l Festlegung Funktion statt Wirtschaftsgüter
l Auch gebrauchte Wirtschaftgüter
l Anschaffung innerhalb von 3 Jahre
l Höchstbetrag 200.000 €
l Min. 90% betrieblich genutzt



Investitionsabzugsbetrag
Auflösung IAB

IAB

40%

Voraus-

sichtl.

AK/HK

Inves-

tition 

40%

Tatsäch-
lichen

AK/HK

Nachträgl. AK/ HK möglich



Investitionsabzugsbetrag

l Bei Nichtinvestition
l Bei Investition

– Soweit 40% AK/ HK <= IAB
– Tatsächliche Nutzung <= 90% betrieblich

l Rückwirkende Korrektur im Bildungsjahr
l Kein Gewinnzuschlag
l Stattdessen Verzinsung nach & 233a AO

– 6% jährlich



Investitionsabzugsbetrag

l Sonderabschreibung
– 20% im Anschaffungsjahr und den 4 Folgejahren
– Neben regulärer AfA
– Um IAB gekürzte AK/ HK
– Auch ohne vorherige Bildung IAB
– (fast) ausschließliche betriebl. Nutzung
– Anwendung erst ab 2008



Investitionsabzugsbetrag



Investitionsabzugsbetrag



Steuerverschärfungen 
Investitionsabzugsbetrag



Steuerverschärfungen
Investitionsabzugsbetrag



Steuerverschärfungen
Mantelkauf (KapG)

Übertragung von 
Anteilen innerhalb

von 5 Jahren

Übertrag < 25 %
25 % <=
Übertrag
=< 50 %

Übertrag > 50 %

Verlustabzug
bleibt bestehen

Verlustabzug geht
anteilig verloren

Verlustabzug geht 
vollständig verloren 



Steuerverschärfungen
Zinsschranke

l Betriebabzug für alle Schuldzinsen soll 
beschränkt werden

l jedoch Freigrenze ab 1 Mio. €


